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VERORDNUNG

des Gemeinderates der Marktgemeinde St. Jakob im Rosental vom 13.11.2025, Zahl: 031-2-
2025-A01, mit welcher die Festlegung eines Aufschließungsgebietes vorgenommen wird

Gemäß § 41, Abs. 1 in Verbindung mit §§ 25 und 38 des Kärntner Raumordnungsgesetzes 
2021, K-ROG 2021, LGBl. Nr. 59/2021, in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 17/2025, wird 
verordnet:

§ 1
Festlegung von Aufschließungsgebieten

(1) Die „Aufschließungsgebietsverordnung 2004“ der Marktgemeinde St. Jakob im 
Rosental vom 16. Juni 2004, Zahl: 031/Z, wird insofern geändert, dass folgendes im 
Flächenwidmungsplan als Bauland-Wohngebiet ausgewiesenes Grundstück als 
Aufschließungsgebiet festgelegt wird:

A01/2025 Parzelle 658, KG 75312 Mühlbach, im Gesamtausmaß von 1.038 m²

(2) Die planliche Darstellung in der Anlage bildet einen integrierenden Bestandteil dieser 
Verordnung

§ 2
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages der Freigabe zur Abfrage im Internet in Kraft.

Der Bürgermeister

Guntram Perdacher

Anlage:
Lageplan (A01/2025)
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